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Außerdem möchten wir uns bei den Eltern bedanken, die auch 
immer wieder durch Fahrdienste, Trikotwaschen und zahlreiches 
Erscheinen bei Heimspielen ihren Teil dazu beigetragen haben.
Ein weiterer Dank geht an die Firma Schall Immobilien fürs Spon-
sern unserer Meistershirts.
Das Meisterteam der Kreisstaffel: Jannis Probst, Max Streubel, Joel 
Dolde, Jonah Döbler, Fabian Stork, Mika Singer, Marc Schosnig, 
Jonas Haller, Paul Wendl, Jan Besemer, Lukas Schimanko, Levin 
Tuncbilek, Lukas Haller, Ben Schweizer, Maksym Zozulia, Justin 
Bader, Ibo Tuncbilek.
KW

Tolles Comeback nach Corona: 
20. Schüler-Berglauf

Nach zwei ausgefallenen Schüler-Bergläufen hieß es endlich wieder 
für die Kids "Auf die Plätze, fertig, los!!" unterm Hohenneuffen. Der 
Start musste um eine halbe Stunde nach vorne verlegt werden, das 
Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite und es konnte 
leider kein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden. Dies alles 
störte aber die 48 Kids, die endlich mal wieder Laufen wollten, nicht. 
Und so fiel der Startschuss pünktlich um 9:30 Uhr. In schnellem 
Tempo waren die ersten hundert Meter gemeistert und die Kids 
bogen von der Hauptstraße in die Schlossgasse. Bergauf sah man 
schon so manche Anstrengung und manchen Kampf um die guten 
Plätze. Nach dem ersten Anstieg in Balzholz bogen die U 10 und 
die U 12 in Richtung Thermalbad ab und hatten noch einen relativ 
ebenen Weg vor sich. Dieser wurde jedoch in ähnlichem Tempo wie 
beim Start bewältigt. Schnell! Die U 14 und U 16 quälten sich noch 
weitere Höhenmeter bergauf bis zur Balzholzer Hütte bzw. zum 
Eselsbrunnen. Auch hier sah man den Kids die Anstrengung an und 
sah so manchen Kampf um Sekunden und Plätze. Nach knapp 6 
Minuten war der erste Läufer in Sichtweite zum Ziel. Unter viel 
Beifall von den Gästen, die den Zieleinlauf bestaunten, kamen nach 
und nach alle gestarteten Kids im Ziel an.
Bei der Siegerehrung wurden die ersten 3 Plätze mit einer Medail-
le, einem Sachpreis und einer Urkunde geehrt. Die restlichen Kids, 
welche nicht weniger schlecht gelaufen sind, erhielten eine Urkun-
de. Bei der anschließenden Tombolaverlosung, welche von einem 
Regenschauer unterbrochen wurde, bekam der eine oder andere 
doch noch einen Sachpreis. Den Preis für die größte Gruppe erhielt 
dieses Jahr die Grundschule Beuren. Zum guten Schluss, nachdem 
der Regen wieder nachgelassen hatte, bekam noch jeder ein Teil-
nehmerpräsent zum Andenken an den 20. Schülerberglauf. An 
dieser Stelle verzichten wir angesichts der guten Leistung aller auf 
die Nennung einzelner Teilnehmer.
Ein herzliches Dankeschön gilt den jungen motivierten Läufern, die 
nach der langen Pause wieder Lust hatten, am Jubiläums-Schüler-
Berglauf teilzunehmen. Ein weiterer Dank gilt den Zuschauern für 
ihre "laute" Unterstützung und den vielen Helfern, ohne die das 
Event nicht machbar wäre.
Es war wieder einmal toll zu sehen, wie viel Freude Laufen bringt 
und hoffe auf euch und noch viele mehr im nächsten Jahr, wenn es 
wieder heißt "Auf die Plätze, fertig, los!" unterm Hohenneuffen.
Silke Rühl

Start zum Schüler-Berglauf in Balzholz 
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Nico, Annabelle, Silas und Philipp 

Michael 

Marlon und Paul 
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TSV Beuren - Walk Treff

Walking 
Treff

Wann: dienstags um 8:30 Uhr
Ort: Parkplatz Abzweigung 
 Tiefenbachstraße/ Grünschnitt-
 sammelplatz

Wann: mittwochs um 18:00 Uhr
Ort: Parkplatz Turn- und Festhalle 

Für am Walking oder Nordic Walking "Interessierte" bieten wir einen 
tollen Sport in unserer schönen Landschaft und Natur. Eine Anmel-
dung kann schriftlich, telefonisch oder auch über email erfolgen. 
Es genügt aber auch, einfach zu den Treffs zu kommen. Wir haben 
miteinander sehr viel Spaß und erfreuen uns an der schönen Land-
schaft und Natur rund um unser schönes Beuren. Wir haben ein 
moderates und nicht zu schnelles Tempo. 
Wenn Sie sich entschlossen haben! Wir treffen uns jeden Dienstag-
vormittag von 8:30 Uhr - 9:30 Uhr am Parkplatz zur Grünschnitt-
sammelanlage. Mittwochabends treffen wir uns von 18:00 Uhr - 
19:00 Uhr am Parkplatz Turn- und Festhalle.
Auch hier gilt, einfach zu Kommen und es auszuprobieren. 
Ansprechpartner: 
Klaus Richter, 07025/6044, richterbube@t-online.de

Der VdK Ortsverband informiert:
Gut zu wissen: 

Kurzzeitpflege auch ohne Pflegegrad – Bei Unfall oder 
schwerer Erkrankung zahlt die Krankenversicherung

Damit die Kosten für eine Kurzzeitpflege übernommen werden, 
braucht man normalerweise einen Pflegegrad. Doch es gibt auch 
Ausnahmen, beispielsweise wenn jemand wegen eines Unfalls 
oder einer schweren Erkrankung kurzzeitig versorgt werden muss.
Im Krankenhausstrukturgesetz, das am 1. Januar 2016 in Kraft trat, 
ist geregelt, dass nicht pflegebedürftige Menschen unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Kurzzeitpflege als Übergangspflege in 
Anspruch nehmen können. Berechtigt ist, wer nach einem Klini-
kaufenthalt oder aufgrund einer schweren Erkrankung für einige 
Wochen Pflege benötigt.
Die Kurzzeitpflege wird in der Regel für maximal vier Wochen ge-
währt. In Ausnahmefällen sind bis zu acht Wochen möglich. Im 

Gegensatz zur Kurzzeitpflege mit Pflegegrad ist der Kostenträger 
ohne Pflegegrad nicht die Pflegeversicherung, sondern die Kran-
kenversicherung. Dort muss die Kurzzeitpflege zuvor beantragt und 
genehmigt werden.
Antragsteller können die oder der Pflegebedürftige selbst, Ange-
hörige oder ein ambulanter Pflegedienst sein. Ist die Kurzzeitpflege 
nach einem Klinikaufenthalt notwendig, muss sich der Sozialdienst 
des Krankenhauses im Rahmen des Entlassmanagements um die 
Anschlussversorgung kümmern.
Die Krankenkasse übernimmt einen Großteil der Kosten für die 
Pflege, bis maximal 1612 Euro pro Kalenderjahr. Den Rest muss 
die Patientin oder der Patient aus eigener Tasche zahlen. Die Höhe 
ist abhängig von der jeweiligen Einrichtung und vergleichbar mit 
dem Eigenanteil für die Unterbringung in einem Pflegeheim.

Hoher Eigenanteil
Dieser setzt sich zusammen aus den Hotelkosten (Unterkunft und 
Verpflegung), Investitionskosten (Herstellung, Anschaffung und In-
standsetzung der Pflegeheimgebäude und deren Technik), einem 
Ausbildungszuschlag sowie einer Zuzahlung zu den Pflegekosten. 
Dauert der Aufenthalt vier Wochen, können schnell 1500 bis 2000 
Euro zusammenkommen. Wenn jemand nicht in der Lage ist, diesen 
Betrag selbst aufzubringen, kann sie oder er über das Sozialamt 
einen Zuschuss beantragen.
Die Kurzzeitpflege ohne Pflegegrad ist vor allem bei Menschen 
sinnvoll, die allein leben oder von ihren Angehörigen nicht versorgt 
werden können. Wer seine Partnerin oder seinen Partner pflegt und 
selbst erkrankt, kann auch eine gemeinsame Kurzzeitpflege im 
gleichen Pflegeheim beantragen.

Sozialverband VdK – auf einem Blick -  
Im Mittelpunkt der Mensch

Wir machen uns für alle stark, die nicht auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen. Denn ein Augenblick kann alles ändern – wer nach 
einem Unfall nicht mehr arbeitsfähig ist oder nach einer schwer-
wiegenden Krankheit eine Reha beantragen möchte, braucht Hilfe. 
Auch Menschen mit Behinderung und chronisch Kranke sind bei 
uns gut aufgehoben. Wir haben die richtigen Antworten bei fragen 
zu Rente, Armut, Behinderung, Gesundheit oder Pflege. Der VdK 
ist Deutschlands größter Sozialverband mit deutlich über zwei 
Millionen Mitgliedern. Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge, 
sind überparteilich und unabhängig. Mit 35 Beratungsstellen in 
Baden – Württemberg sind wir auch in Ihrer Nähe.
Fachkundige Juristen beraten und vertreten unsere Mitglieder vor 
Behörden und Sozialgerichten. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass 
die sozialen Sicherungssysteme erhalten bleiben. Heute und in 
Zukunft. Im Jahr 2021 haben wir rund 16 Millionen EURO für un-
sere Mitglieder erstritten.
Die Ortsverbände sind Ansprechpartner vor Ort, führen ein gesel-
liges Vereinsleben, veranstalten Ausflüge, Info-Veranstaltungen 
und Themen-Abende zu aktuellen sozialpolitischen und gesund-
heitsrelevanten Themen und kümmern sich um ihre Mitglieder.

Rechtsberatung
Die Kernkompetenz des Sozialverbands VdK ist das Sozialrecht. 
Seit ca. 70 Jahren erledigen unsere Sozialrechtsreferenten allein in 
Baden-Württemberg alljährlich mehrere tausend Verfahren und er-
streiten Millionenbeträge an Nachzahlungen für unsere Mitglieder.

Wir vertreten:
• Menschen mit Behinderung, Chronisch Kranke, Patienten,
• Pflegebedürftige, pflegende Angehörige,
• Rentner, Senioren, Arbeitslose, arme Menschen,
• Eltern, Alleinerziehende, Kinder, Sozialversicherte,
alle Menschen, die Hilfe und Rat im Sozialrecht benötigen.

Wir beraten und vertreten auf folgenden Rechtsgebieten:
• Gesetzliche Krankenversicherung
• Gesetzliche Rentenversicherung
• Gesetzliche Pflegeversicherung
• Gesetzliche Unfallversicherung
• Gesetzliche Arbeitslosenversicherung
• Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Schwerbe-

hindertenrecht
• Grundsicherung für Arbeitssuchende, im Alter und bei Erwerbs-

minderung
• Soziales Entschädigungsrecht

Unsere hauptamtlichen Juristen beraten Sie nicht nur bei der An-
tragstellung, sondern vertreten Sie auch in Widerspruchs- oder 


